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Mosaik

Keine Angst
vor dem Hörgerät!

1 Winziger Hör-
computer: wird im
Cehörgang getragen,
blendet störende
Geräusche automatisch
aus.
2 In-dem-Ohr-Gerät
(IdO).
3 Hinter-dem-Ohr-
Gerät (HdO): lässt sich
direkt am Gerät oder
via Fernbedienung
«zoomen».
4 Fernbedienung für
IdO- und HdO-Geräte:
damit kann die
Geräuschkulisse
verstärkt oder abge-
schwächt werden.
Fotos:
7 W/dex, 2, 3, 4 P/iono/c

Gemäss einer Studie der Universitäten
Maastricht und Aachen sind heute in
Europa 36% der über 55-jährigen Men-
sehen mit Hörschwierigkeiten kon-
frontiert. Aber nur ein Viertel aller Hör-
geschädigten sucht professionelle Hilfe
und noch weniger bemühen sich um
ein Hörgerät. Die Folgen unbehandel-
ter Schwerhörigkeit sind häufig soziale

Isolation und Einbussen in der Lebens-

qualität. Gegenwärtig macht jedoch die

Hörgerätetechnik so rasante Fortschrit-
te, dass das Tragen eines Hörgerätes
bald so selbstverständlich werden
könnte wie das Tragen einer Brille.

Wenn Kommunikation
schwierig wird
«Was hast du gesagt?» - «Wie bitte?» -
«Das habe ich nicht verstanden.» - Wer

im Kontakt mit seiner Umwelt zuneh-
mend mit diesen Worten reagiert, sich
oft «verhört» oder seine Mitmenschen
häufig bitten muss, lauter zu sprechen,
leidet möglicherweise an einer altersbe-

dingten Hörschwäche und sollte sich ei-

nem unverbindlichen Hörtest unterzie-
hen. «Viele Leute wissen jedoch nicht,
dass sie ihr Gehör bei jedem Hörakustiker

gratis testen lassen können», meint Silvia

Lanfranchi, leitende Hörgeräte-Akustike-
rin bei der Hörmittelzentrale Zürich. «In
der Meinung, sie müssten zu einem Arzt,
schieben sie eine Abklärung immer wie-
der hinaus.» Oft sind es dann Angehöri-
ge, die die betreffende Person zur Hörbe-

ratung schicken, weil sie unter der er-
Schwerfen Kommunikation mit dem
Partner, der Partnerin oder mit den be-

tagten Eltern leiden.

Erste Schritte
zum Hörgerät
Bei einem ersten Hörtest, der nicht län-

ger als eine Viertelstunde dauert, kann
die Akustikerin oder der Akustiker das

/n d/eser Rubr/k sfe//en w/r Neues,

Prakf/scbes und Nutz//cbes vor.

Die Produktbescbre/bungen
beruhen auf Herste//erangaben,
für we/cbe d/e Redakf/on fce/'ne

Haftung übernimmt.

Ausmass und die Art der Hörschwäche
feststellen, den Klienten mit den ver-
schiedenen Hörgerätemodellen ver-
traut machen sowie über Möglichkei-
ten der Finanzierung informieren. Ent-
schliesst sich jemand nach dem Test, et-

was gegen seine Schwerhörigkeit zu
unternehmen, wird der Besuch beim
Ohrenarzt jedoch unumgänglich. Die-
ser misst den Schweregrad des Hörver-
lustes und verschreibt die entsprechen-
de Hörkorrektur. In seine Beurteilung
bezieht er auch die Lebensumstände
des Klienten ein. Wer sich täglich in ei-

ner geräuschreichen Umgebung auf-
hält oder viel mit Menschengruppen zu

tun hat, braucht unter Umständen ein
etwas anders ausgerüstetes Hörgerät als

jemand, der fast ausschliesslich in ru-
higer Umgebung lebt und arbeitet.
75% der Kosten für die vom Ohrenarzt
verschriebene Hörkorrektur werden

von der AHV übernommen (bei jünge-
ren Patienten übernimmt die IV die
vollen Kosten). Wünscht eine Klientin
oder ein Klient ein Hörgerät mit einer
teureren als der vom Arzt verordneten
Ausstattung, hat er oder sie die Kosten-
differenz selber zu übernehmen.

Angst und Vorurteile
Leider lehnen noch immer viele Men-
sehen, die an einer Hörbeeinträchti-
gung leiden, das Tragen eines Hörgerä-
tes ab. Dies kann viele Gründe haben:
Nicht-wahr-haben-Wollen der Hör-
schwäche, Angst, nicht mehr für voll
genommen zu werden, Angst vor uner-
wünschten Nebengeräuschen durch
das Hörgerät. Auf das Tragen eines Hör-
gerätes zu verzichten, ist allerdings laut
Hörmittelherstellern, Fachärzten und
Hörgeräteakustikern heute nicht mehr
angezeigt. Technisch sind die Geräte so
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Noch wenig bekannt:
die Leibrentenversicherung

ausgeklügelt, dass sie dem individuel-
len Hörverlust genau angepasst werden
können; dem Schliff von Brillengläsern
vergleichbar, die Sehschwächen korri-
gieren und mehr sind als nur Vergrös-
serungsgläser. Auch der Eitelkeit trägt
die moderne Hörgerätetechnik Rech-

nung. Die Geräte sind entweder so

klein, dass man sie kaum sieht, oder sie

lassen sich auf Wunsch zum Schmuck-
stück umgestalten.

Die Hörgerätetypen
Rund 300 Hörgeräte unterschiedlicher
Marken und Modelle sind heute auf
dem Markt. Zu unterscheiden ist
grundsätzlich zwischen zwei Typen.
Das HdO-Gerät (Hinter-dem-Ohr-Gerät)
wird hinter dem Ohr getragen, und
über einen kleinen Schlauch gelangt
der Schall via Ohrpassstück ins Ohr.
IdO-Geräte (In-dem-Ohr-Geräte) sitzen
im Eingang zum Gehörgang oder, in
winziger Ausführung, im Gehörgang
selbst. Moderne Hörgeräte sind mit
zwei Mikrophonen ausgerüstet, und
der Empfang lässt sich via Bedienungs-
element (z.B. Fernbedienung oder am
Gerät selbst) «zoomen». Das heisst,
störende Nebengeräusche können
nach Bedarf ausgeblendet werden. Bei

einzelnen Hörgeräten übernimmt ein

winziger Computer, der nach den Be-

dürfnissen des Trägers programmiert
ist, automatisch die Funktion des Ver-
stärkens und des Ausblendens. Neben
den mikroelektronisch ausgerüsteten
und digital steuerbaren Modellen gibt
es aber immer noch das konventionel-
le Hörgerät, bei dem die Trägerin oder
der Träger die Lautstärke von Hand re-

gulieren kann.

Lebensqualität
zurückgewinnen
Für jeden Klienten das richtige Hör-
gerät für sein ganz persönliches Hör-
problem zu finden, ist Teil der Aufgabe
der Hörgeäte-Akustiker und -Akustike-
rinnen. Dazu brauchen diese nicht nur
eine gute Ausbildung, sondern Men-
schenkenntnis und viel Einfühlungs-
vermögen. «Wir wollen dem Kunden
nicht in erster Linie das technisch
Machbare verkaufen», so Silvia Lan-
franchi, «sondern seinem individuellen
Empfinden Rechnung tragen.» Auch
stehe nicht der Gedanke im Vorder-
grand, einen Gehörschaden zu «repa-
rieren», vielmehr sollen die betroffenen
Menschen ihre frühere Lebensqualität

Auf dem schweizerischen Lebensversi-

cherungsmarkt bieten seit vielen Jah-

ren die meisten Versicherungsgesell-
Schäften die Leibrentenversicherung
(Altersrentenversicherung) an. Bei einer

Leibrentenversicherung investiert der
Klient ein Kapital (Einmalprämie) und
erhält lebenslänglich einen garantier-
ten Ertrag (Rente). Die jährliche Rente

beträgt etwa zwischen 6 und 10% des

Kapitals und kann monatlich, viertel-
jährlich oder jährlich bezogen werden.

Varianten
Es werden folgende Leibrentenversi-
cherungsformen unterschieden:

a) Lebenslängliche Leibrente ohne
Rückgewähr: beim Ableben der versi-
cherten Person erstattet die Versiehe-

rungsgesellschaft dem Ehegatten oder
den direkten Nachkommen die einbe-
zahlte Prämie nicht zurück.

b) Lebenslängliche Leibrente mit
Rückgewähr: beim Ableben der versi-
cherten Person erstattet die Gesell-
schaft die einbezahlte Prämie unter Ab-

zug der bereits bezogenen Renten an
die Begünstigten zurück. Sobald die be-

zogenen Renten die Summe der einbe-
zahlten Prämie übersteigt, fällt die

Rückgewähr dahin.
c) Als Zwischenform von a) und b)

kann die lebenslängliche Leibrente
auch mit einer Mindestzahl von garan-
tierten Jahren abgeschlossen werden.
Das heisst, nach dem Ableben der ver-
sicherten Person werden die Leibren-
ten bis zum Ablauf der Anzahl garan-
tierter Jahre an die Begünstigten wei-
terbezahlt.

Die Leibrentenversicherung kann
auf eine Person oder, verbunden mit
vollem Rentenübergang, auf zwei Per-

sonen abgeschlossen werden. Beim Ab-
leben einer Person geht die volle Rente
auf die hinterbliebene Person über.

zurückgewinnen. Das kann bedeuten,
die Vögel wieder zwitschern zu hören,
Konzerte zu besuchen, im Herbst das

Rascheln des Laubes zu geniessen und
wieder an Gesprächen teilnehmen zu
können. Tsther Kippe

Steuerliche und erbrechtliche
Vorteile
Die Leibrentenversicherung bietet steu-
erliche Vorteile. So ist beispielsweise im
Kanton Zürich das eingesetzte Kapital
nicht mehr als Vermögen zu deklarie-

ren, wodurch Vermögenssteuern einge-
spart werden. Zudem sind die Renten-

Zahlungen der Versicherungsgesell-
schaft bei selbstfinanzierten Leibren-
tenversicherungen nur zu 60% als

Einkommen zu deklarieren statt zu
100% wie bei Zinserträgen aus Wert-
Schriften. In anderen Kantonen gelten
ähnliche Bestimmungen.

Das eingesetzte Kapital verkleinert
die Erbmasse. Bei der auf zwei Personen

abgeschlossenen Leibrentenversiche-

rung geht bei Ableben der ersten Person

der volle Rentenanspruch an die noch
lebende Person über und verbleibt ihr
voll. Dadurch wird diese zweite Person,
ob Ehegatte oder eine andere sehr na-
hestehende Person, erbrechtlich erheb-
lieh besser gestellt.

Sicherheit versus Flexibilität
In einer Rangliste über die Sicherheit
von Kapitalanlagen steht die Leibren-

tenversicherung sehr weit oben. Denn
die Lebensversicherungsgesellschaften
unterstehen strengen gesetzlichen Vor-
Schriften und werden durch das Bun-
desamt für Privatversicherungen lau-
fend überwacht. Die Flexibilität und
Verfügbarkeit des Kapitals für eine Leib-

rentenversicherang ist gegenüber einer
Bankanlage jedoch deutlich einge-
schränkt, weshalb niemals die gesam-
ten Kapitalreserven in eine Leibrenten-
Versicherung investiert werden sollten.

Weitere informationen:
Allianz Versicherungen (Schweiz),
General WiZle-Strasse 10, 8027 Zürich,
Tel. 01 206 41 41, Tax 01 206 41 40

Weitere Auskün/te und eine Liste der

Hörakusfiker/innen in der Schweiz sind
erhältlich hei:

Hörmittelzentra/e Zürich
Seestrasse 45, 8027 Zürich
Tel. 01 202 28 00, Tax 01 201 36 07
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